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Stadtammann- und Betreibungsamt 

Schulhausstrasse 8, 8600 Dübendorf 

Tel. direkt  044 801 xx xx 

vorname.name@duebendorf.ch 

 

 

 

 

 

 

Auftrag an die: Stadtpolizei Dübendorf, 8600 Dübendorf  

Statthalteramt des Bezirks Uster 

Amtsstrasse 3 

8610 Uster 

 

 

Dübendorf, 20. August 2013/xxx  Betreibungs-Nr.       

 

 

 
Verzeigung 
wegen Ungehorsam im Betreibungsverfahren, gemäss Art. 292 StGB (Schweiz. Strafgesetzbuch) 
 
Name:       Vorname:       
 
Geburtsdatum:       Heimatort:       
 
Beruf:       
 
Wohnadresse:       

_________________________________________________________________________________ 

 

Vorhalt 
 

Anlässlich des Pfändungsvollzuges vom       hat der Schuldner die Auflage erhalten, zwecks Be-

rechnung der pfändbaren Quoten, jeden Monat bis spätestens am 5. Tag des Monates im Betrei-

bungsamt Dübendorf vorzusprechen und über seine Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben. 

 

Der Schuldner ist dieser Aufforderung für den Monat Monat Jahr nicht nachgekommen, weshalb er 

nunmehr wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB verzeigt 

wird. 

 

Die Verzeigung wurde in Abwesenheit des Schuldners vorgenommen. Es ist ihm deshalb noch das 

rechtliche Gehör zu gewähren (gemäss diesem Schreiben als Auftrag an die Stadtpolizei Dübendorf). 

 

 Betreibungsamt Dübendorf 

: Vollzugsperson 
 

 

 Vorname Name 

 

  

 

z.K. geht an: den Schuldner eine Kopie dieser Verzeigung 

 

Beilage:  Kopie Anzeige betr. Erwerbspfändung an den Schuldner 

 

 

 

 

. . .  die Stadt an der Glatt 

Stadtammann- und Betreibungsamt 
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Rechtsbelehrung 

 

Sie werden darauf hingewiesen, dass gegen Sie ein Verfahren wegen Ungehorsam gegen eine amtli-

che Verfügung (Art. 292 StGB) eingeleitet worden ist. Sie können die Aussage und Mitwirkung ver-

weigern; Sie sind berechtigt eine Verteidigung auf eigenes Kostenrisiko zu bestellen oder gegeben-

falls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Sie können den Beizug eines Übersetzers oder einer 

Übersetzerin verlangen (Art. 158 Abs. 1 lit. a-d StPO). 

 

 

Aussage des Verzeigten: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ort, Datum: 

 

 

Name und Unterschrift der/des Verzeigten: 

 

 

 

Name und Unterschrift des Polizeifunktionär/in: 

 


